
Albert Der Autor sucht 1er durch 1Ne bibeltheologische Betrach-
LUNg dem theologischen Verständnis der UnauflösbarkeitVvVaxmn Gansewinkel
der FEFhe naherzukommen. Er fajst bedeutsame Ergebnisse

Ursprüngliche oder einschlägiger Untersuchungen un theologischer Überlegun-
grundsätzliche SECIl HNN EL, die 1mM wesentlichen darauf hinauslaufen,
Unauflösbarkeit daß sich hei dem chrıstiı  en Verständnis der nauflös-
der Ehe? arkeit der Ehe icht 1Ne Wiedereinsetzung eiINes UT-

sprünglichen Zustandes handelt, sondern 1Ne grund-
sätzliche Unauflösbarkeit, die un Umständen ALS schwer-
wiegenden Gründen Ausnahmen kennt und zuläft. ted

In der Ööftentlichen Diskussion ber die Reform des Ehe-
scheidungsrechts gilt als ausgemacht, grundsätzlich
Ehescheidung und Wiederverheiratung gestattet sind. ıe
katholische Te ber die absolute Unauftflösbarkei der
gültigen Ehe gilt als CN und als hoffnungslos rückstän-
dig Selbst Katholiken sind vieltach dieser Meinung Man
ag darüber, dafß die e wen1g christlich sel, da
s1e sich mehr SoOgeNannNteE unveränderliche Prinzıpıen
kümmere als das eil der Menschen!.
Diesen Klagen und Anklagen gegenüber eruit sich die
Kirche auf die Weısung Christi I 2 Z Mit I —U ;
\ y 3 r6, I8S; Kor T3 12—16. Die östlichen und Vall-

gelischen Kirchen interpretieren diese exfte anders als die
römisch-katholische Daraus allein olgt schon, dafß der Sinn
der Worte nicht eindeutig klar 1st. [)araus hinwieder ergibt
sich die Pflicht weıteren ernsten Bemühens und Forschens.
Aus älterer und Jüngster eıt liegen viele Studien VOTL, die
wertvolle Erkenntnisse ergaben. arheı und Sicher-
eit wurde jedo noch icht erreicht?.
Die Ergebnisse dieser tudien ic bei dieser en
OIaus. Voraussetzung für diese Arbeit 1St auch die dogmen-
geschichtliche Tatsache, dafß die Lehre ber die Nau1l0Os-
barkeit der Ehe VO  5 der Kirche nicht als Dogma erklärt
worden ist“. Mehr iragend als behauptend möchte ich wel
Überlegungen vorlegen, die (I.) Z exegetischen und 2
Z pastoraltheologischen Problematik vielleicht einen Be1-
rag bedeuten.

Das wurde sechr eutlich auft einer Studientagung 1n Altenberg 111 Oktober
1970, besonders 1n den Re eraten VO:  - Gertrude Sartory und Käthe Zelazny
(inzwischen veröffentlicht 1n dem Sammelwerk VO: Wetzel, siehe unten]).

e, Wort Un chrift, Düsseldorf 1966, 184 f£f; Baltensweiler,
Die Ehe 1mM Neuen Testament, Zürich 196/, . 191 .. Bauer,
Evangelienforschung, Graz 1968, 147 {f; (sreeven Ratzinger Schnak-
kenburg H.- endland, Theologie der Ehe, Regensburg Göttingen 1969;

Weil] Pesch Gründel Gerhartz Häberle, Zum Thema
Ehescheidung, Stuttgart 1970; Heimerl] (Hrsg Verheiratet unı doch nicht
verheiratet?, Freiburg 1970; Wetzel Hrsg.), Die Ööftfentli:  en Sünder oder soll
die Kirche Ehen scheiden?, Maınz 1970; Concilium, Die Ehe als Institution
|Gesamtthema]), Maı 19/0; Tübinger Theologische Quartalschrift (Gesamtthema:
Unautflösbarkei:; der Ehe], eft n
3 Hu1z1ng, Das kanonische Ehescheidungsrec seit dem Konzil VO:  z rıent,

Wetzel,



Exegetische Den bedeutendsten Forschungs- und Diskussionsbeitrag für
Überlegung das Verständnis der in Frage kommenden biblischen exte

hat Joseph Ratzinger vorgelegt. Er chreibt Aa Jesus
hinter die Fbene des CGiesetzes zurückgreift auf den Ursprung,
darf seın Wort selbst nicht wieder unmittelbar und ohne
weıteres als Gesetz angesehen werden‘‘*. Paul OiIitImann 71-
tıert Ratzınger und kommentiert: „Jesus gibt 1mM Wort VO  5
der Ehes  eidung eın Gesetz; deckt vielmehr gerade

1ne gesetzliche erengung die Wirklichkeit der
Ehe auf. mıiıt der Wirklichkeit der Ehe auch ihr An-
spruch aufgewiesen wird, 1st klar Jesu Wort 1l durchaus
richtungweisend sein!‘  H5
Gern möchte ich diesen edanken zustiımmen, aber IC
1iın die Begründung nicht klar besonders hemmt
mich der Umstand, da{fß die orte Christi ıne Antwort
sind auf ıne rage ach Sinn un Umftang eines Gesetzes;
auch der andere Umstand, da{ß die Tkırche die Antwort
als Gesetz verstanden hat Der Unterschie zwischen Ge-
SEeIz und Imperatıv, den Paul OIIMANN betont®, dürfte BC-
mng sSe1N.
Was diese Autoren gl  ‘J dürfte klarer un! überzeugender
werden, WECeNN WITr den bisher wen1g beachteten USdrucC
ap arches SCHNAUCI untersuchen. er Ausdruck 1st mehr-
deutig. Er annn als 1ne adverbiale Bestimmung der eıt
aufgefaßt werden, ab 1nN1t10 (Vulgata), VO  w=) ang d U1 -

sprünglich. Er annn aber auch grundsätzlic. €  en, VO  ;
der Planung oder VO:  } der Konzeption her Arche steht für
das hebräische rosch. OSCH eı aupt, Kopf Das Dıing-
WOTL wird auch gebraucht für das, W3aS der Kopf tut erken-
NCn denken, planen. Umgekehrt werden diese Tätigkeiten
1G das Dıingwort ausgedrückt. Bekannt 1st das eispiel:
das deutsche Sprichwort „Müßiggang 1St er Laster An-
fang‘ re1l Abstracta) el iın der hebräischen und 1n VECI-

wandten orientalischen Sprachen „Der Kopf des Müßigen
1st ıne Werkstatt des Teuftfels‘ (vier Concreta]). Rosch wird
oft mıiıt kephale wiedergegeben. Die Bedeutungsweite und
-Varlationen VO:  - kephale sind ekannt‘“.
Ahnliches dürfte VO  } rosch arche gelten. Im Theologi-
schen Wörterbuch ZU. VO  - Kittel bringt Delling
1ne Studie ber arche. In kurzer Zusammenfassung ware
4 Arch 1st der Inbegriff£ der Grundgesetze, ach denen
sich das Weltwerden vollzieht {DIie Stoa sieht 1n rch  e den
Ursinn und das Werdeziel der Welt ach Kol B, IS 1st

(sreeven TI ö3, auch 111l
Concilium, Im Text heißt c „denkt” „deckt auf”
Ebd 331
Vgl Haag, Bibel-Lexikon, Tübingen Haupt; Bauer

Bibeltheologisches Wörterbuch, (Graz y Hauptt.
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Christus die arche, das für es geltende Gesetz, das es
durchwaltende Weltprinzip, welches jedem Wesen 1m KOos-
1110S se1ine sinnvolle Stelle gibt”
Wenn WIT also annehmen dürfen, daß aD arches neben
dem temporalen auch einen normatıven Sinn Hat, WenNnn WIT
ın dieser letzteren Bedeutung ap arches 1n den exten, die
WIT untersuchen, verstehen, dann gewiınnen diese exte
innerer Klarheit, Eintac  eıt und Folgerichtigkeit.
Die übliche Lesung von I lautet: IIErI der S1e (die
Menschen] schuf, Q@ 61e Von ang als Mann und
Frau. Darum wird der Mann ater und Mutltter verlassen
und se1liner Frau anhangen, und el werden ein Leib selin.
Was also Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht tren-
nen‘*. Ich möchte bezweifeln, ob in dieser Übersetzung der
Gedankengang Christi klar wird. Warum sollte betonen,
W as der Schöpfer VO  - Anfang schu: ollte die ZzwI1tter-
aite Zweigeschlechtlichkeit abtun, die ein1ıge Philoso-
phen der Antike Plato] glaubten? Wohl kaum. Hat aber die
gleich ang bestehende Verschiedenheit des Mann-
sSe1Ns und des Frauseins eine Bedeutung für die Dauer der
Ehe, ach der Christus gefragt worden war® Das ursprung-
1C. Mann- und Frausein bleibt als olches unverändert
bestehen, auch wWenin eine Ehe nicht bestehen bleibt, jel-
mehr geschieden wird.
Klarer un! durchsichtiger wird der innere Gedankengang
und Zusammenhang, Wenin WIT folgendermaßen lesen: er
chöpfer SC den Menschen mıiıt Plan un! Bedacht als
Mann und als Frau. arum, weil die Polarität g -
genseitiger Anziehung in s1e hineingelegt hat, wird der
Mann se1ne Eltern verlassen, seiner Frau anhangen, und sie
werden einer personhaften Einheit verschmelzen
können!®. Nicht weil Anfang Mann und Frau gab,
sondern weil Gott ach seinem weısen Plan die Menschen
physisc. gestaltet und psychisch ausgerüstet hat, dar-

konnten un ollten S1e zusammenfinden, 1ne Einheit
werden un: ebenso ach seinem Plan in dieser Einheit
verharren.
Diese Überlegung erhält och größere Wahrscheinlichkeit
TIRC. Mit 8 Zum SC. der Erörterung ber den
Scheidungsbrie: des Moses erklärt Christus: aD arches de

gegonen hoaütos. DIie übliche Deutung i1st” Anfang
wollte Gott die Dauerehe, doch hat UTeC Moses che1l-
dung gestattet, Jetzt aber geht Christus auf das Ursprüngliche
zurück und ordert absolute Unauflösbarkeit der Ehe ollte

Theologisches Wörterbuch ZU N' Stuttgart 1933
S50 arrer; ähnlich Baltensweiler i

10 Vgl azuı Haacker, Ehescheidung und Wiederverheiratung 1 1n Tüb
ThOQ, 28 1I£f; auch Scherer, Unbedingte Ireue oder Unauf£löslichkeit
der Ehe, 1n : Wetzel, DE



Christus J daß das Anfängliche als olches das Rich-
tige SCWESCH ist? Oder wollte den bej (‚ott eıt des
Moses gültigen Grund, die menscC.  iche Hartherzigkeit und
chwäche, nicht mehr gelten lassen? der sollte sich das
Erbarmen Gottes 1UT auf das auserwählte Volk, nicht aber
1n das Reich seiner Liebe hinein erstrecken? Logisch und
sachlich fügt sich Jesu Wort 1n das Heilsgeschehen
e1in, Wenn WITr verstehen: Die Pharisäer hatten gefragt,
Wann und aus welchen Gründen die Ehe geschieden werden
könne; s1e geschieden werden könne, etfzten S1e VOI-
aus

Christus in auf ihre eigentliche rage nicht CIn korrigierte
aber ihre Ausgangsstellung. ‚War gestattete Moses die Schei1-
dung, aber grundsätzlich ist ach Ciottes Plan un illen
die Ehe unauflösbar; ach Moses konnte ıne FEhe eschie-
den werden, aber grundsätzlich WAarl nicht eplant,
grundsätzlich 1st nicht geordnet.
Eine Bestätigung dieser Interpretation dürfte zuzüglich och
darın liegen, daß 1U 1n dieser Übersetzung das gegonen
richtig wiedergegeben wird, A, W., da{fß 1U der Aus-

des griechischen ertekts Z Geltung kommt (Es
bezeichnet ıne andlung, die 1n der Vergangenheit g..
SC.  a deren Wirkung aber in der Gegenwart och tort-
dauert. a -

„Grundsätzlich“ chließt Wenn WITr also lesen dürten grundsätzlich ist die Ehe
Ausnahmen eın auflösbar, dan: 1st damit auch geESagT, da{fß CS, Wenn be-

sondere TUN! vorliegen, Ausnahmen geben ann. Solche
Ausnahmen aber paragraphenmäßfßßig festzulegen, alle mOg-
lichen ‚ASTL gesetzlich umschreiben, w1e die Phari-
saer wollten, das Christus ab In diesem Sinn 1st
seiNn Wort nicht wieder eın esetz Indem ein esetz
für Kasuistik ablehnte, betonte desto mehr das rund-
sätzliche. Dadurch wird auch klar, daß der Scheidungsbrief
des Moses und das Privileg des Paulus als echte Aus-
nahmen VO  5 der grundsätzlichen Schöpfungsordnung allzu-
sehen sind. Es bleibt dann auch eın Grund mehr tür die
Verwunderung, w1e Gott 1Ur dem Israel für eiıne eıit
lang Ehescheidung gestattete. uch wird verständlich, WwIie
Paulus 4Qus eigener Entscheidung 1n seine Verantwortung
nehmen konnte, Scheidung einer gültigen FEhe des Friedens
willen anzuraten Sc.  1e1511C. en WIT ıne dritte Aus-
nahme 1n der „Unzuchtklausel“ bei Mit, die klar als Aus-
nahme dasteht, Wenn WIT auch nicht u wI1ssen, wWwWas

pornela el
Die Tatsächlichkeit der dort statujerten Ausnahme dürfte als
Schlüssel dienen für das Verständnis des Privatgespräches
Jesu mit den Jüngern bei I (vgl auch Mit 5y 3

OI



und 16,18) Für die jüdisch enkende, mıiıt dem
Gesetz des Moses VertTauUte Jüngergemeinde schien die Ant-
WOIT Jesu die Pharisäer überraschend und art ement-
sprechend tormulierten S1e stark jeder, der se1ne Frau eNt-

läßt bricht die Ehe Da S1€e aber trotzdem nicht 1ıne
kompromißlose Unauflösbarkeit der FEhe dachten, zeigen die
drei biblischen Ausnahmen, die s1e gelten ließen „Von da
aus ist 65 verstehen, 1n der Ostkirche schon csehr
früh die Möglichkeit der Ehescheidung gab und da{iß
4ANNlıche kirchlich anerkannte Möglichkeiten lange e1it
MMAUTE auch 1ın der lateinischen Kirche gegeben waren‘/t*.

Pastoraltheologische Die exegetische Überlegung : einer pastoraltheologi-
Überlegung schen. In der Verkündigung mul das Hauptanliegen 1n be-

ZUS auft die Ehe ihre Unautflösbarkei sSe1IN und leiben Es
muiß betont und egründe werden, da{fß die unautlösbare
Ehe das VO  5 Gott gewollte eg ist, dafß die Dauerehe über-
dies als Totalhingabe und als Totalgeborgenheit auch voll
un! Sanz dem innersten Verlangen der Menschen eNt-

spricht. Dabei müßte aber die Unauflösbarkeit auftf die
grundsätzliche Unauflösbarkeit, die Ausnahmen zuläßt, e1InN-
geschränkt werden. Wenn 1ne Ehe mi1t oder ohne Schuld
der atten zerruüttet ıst, und WEe11nl S1e nicht mehr geheilt
werden kann, gestattet das kirchliche Recht Irennung, aber
nicht Wiederverheiratung. uch die Dogmatik erklärt bis-
her eine Wiederverheiratung als unmöglich, weil das Sakra-
ment als Symbol der Ireue Christi seiner Kirche schwer-
ich oder al nicht 1n einer Doppelehe bestehen könne?!®.
ber selbst dann, wenn eine Zweitehe juridisch und dog-
matisch nicht möglich ist, O1g daraus nicht notwendig, daiß
auch moralisch 1ne HEUC ehneliıche Gemeinschaft nicht g ‚-
tAattet ware. Bisher hat INa  ; die Moralıität VO Juridischen
her csechr mitbestimmt; e1 Bereiche mMUssen aber g ‚-
sondert gesehen werden. Für den juridischen Bereich gilt
de intern1ıs NO  : ATra DIaetOr, das innere Verhalten des
Menschen entzieht sich jeder Gerichtsbarkeit. [)as Recht
mufß sich die öffentliche Ordnung kümmern, kann
nicht die seelische, innere, individuelle Lage der Menschen
beurteilen oder gesetzlich regeln. LDarum dürtfte gelten: auch
wWwWenn das Recht der ömischen Kirche, ach notwendigen
Verbesserungen‘**, absoluter Unauflösbarkeit testhalten
sollte, könnte die Moral doch Ausnahmen geEStAaLLEN, der

Schierse, Das Scheidungsverbot Jesu: ebi ff
12 atzınger, HZ dazu Manns, Die Unauflösbarkeit der Fhe 1
Verständnis der frühmittelalterlichen ußbücher, etzel,

TT
13 eyver, Was (SOtt verbunden hat, soll der Mensch nicht trenne] eb  Q,

14 Steininger, Kritische Analyse des katholischen Eherechts: eb!  * 114 ff; ders.,
Auftlösbarkeit unauflöslicher Ehen, GTaz 968



entsprechend Wenn S Zweitehe UrCc. die Um:-
stände gefordert WaIc (Das WAaIiIc C1NC Epikie n ange hat 112  -

S1IC für unmoralisch gehalten, da S1IC rechtlich nicht als Ehe
anerkannt werden könne, geschlechtliche Betätigung aber
1LUT innerhal der Ehe als rlaubt galt Wenn W11I aber mM1t
vielen Moraltheologen das Eigentliche der Keuschheit dar-

sehen dürten dafß die geschlechtliche Betätigung für alle
Betroffenen verantwortbar ist1> dann WAaIe W verant-

wortungsbewußte Geschlechtsgemeinschaft auch
Verpflichtung ZAUUT Ur die Umstände geforderten Zweitehe rlaubt Diese
Zulassung den Menschen also keine „Ööffentlichen Sünder‘“, S1IC WUlI-

Sakramenten den sich auch wieder UrcC. eue ber SONSULZEC,
wirkliche Sünden für ADl sakramentale Beichte und LOS-
sprechung disponieren können und darum Z KoOommu-
110 zugelassen werden müssen!®
och leichter liegt der Fall wenNnn die Gültigkeit der ersten
Ehe zweitelhaft 1STt uch WenNnn der öffentlichen Rechts-
ordnung der Grundsatz, wonach C111 zweitelhaft
gültige Ehe als gültige Ehe angesehen wird!‘ Geltung be-
halten sollte, dürtte die Moraltheologie doch schon
CN Wenn C1Ne Ehe zweitelhaft gültig 1St 1St GiHe weit-
ehe als nichtsakramentale Ehegemeinschaft gestattet Dabei
dürfte SCHUSCH WeNnN Cim wirklicher unaufklärbarer
Zweitel ber die Gültigkeit der Ehe vorliegt Solche Zweifel
können bestehen, WenNnn Unreite oder Leidenschatft
oder Kurzschlufß oder aus anderen IUn 11 tat-
sächliche Ehefähigkeit oder CIM echter ewıiılle rage g -
stellt sind In olchen Fällen WarIe WG gültige juridische
TIrauung vielleicht (!) möglich nicht aber WE mıi1t Sicher-
eıt gültige Ehe

Dıiese Ausführung dürtfte 1er SCHNUSCH, C111 größeres chritt-
u  3 arüber liegt VOI Die Überlegungen ZC128CN indes
klar, WIC die Oorte Christi wegweisend sind und WIC 11a

S1IC efolgen kann!?

Van Gansewinkel Katholische Sexualmoral andel Zürich 971
etzel, Zum Frieden berufen, etzel, 88

17 (16 1014; dazu Adr1ing, Lösungen Gewissensbereich für unlösbare
efälle, Heimer|l,

16€. die uellenhinweise diesem Artikel
19 Die zuweilen mM1t Sicherheit vorgetragene Behauptung (so VO.

Sartory, die Worte Christi könnten nicht tür die Problematik
uUNscCICT Zeıt gelten 1St C1Ne unhaltbare Hypothese, denn auch gab c$S
neben der Rechtsehe auch die Liebesehe INı ihrer typischen Problematik!
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